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ANWENDUNG DES MINISTERIALDEKRETS NR.747 VOM 28.01.2016
UNTERZEICHNET VOM MINISTER FÜR LANDWIRTSCHAFT, FORSTEN UND AGRARPRODUKTE  

Mit dem Ministerialdekret Nr. 747 vom 28. Januar 2016 des italienischen Ministers für Landwirtschaft, Forsten und 
Agrarprodukte, das am 1. August 2016 in Kraft trat, bekräftigt und erklärt Minister Martina, dass bei der Aufmachung 
von Grappa die Bezeichnungen “Vecchia” oder “Invecchiata” nur dann zulässig sind, wenn die Reifezeit des Grappa 
nicht weniger als 12 Monate beträgt. “Riserva oder “Stravecchia” hingegen können nur bei einem Grappa mit minde-
stens 18 Monate Reifung verwendet werden. 
Weiterhin führt der Minister aus, muss sich die Reifung des Grappa in Fässern, Bottichen  oder anderen Holzbehältern 
vollziehen, die sich in Reifelagern (Originalbezeichnung: MIG=magazzini invecchiamento grappa) in den Kellern der 
Destillerie befinden. Aus  Gründen der Steuerkontrolle erfolgt dies unter Verschluss und ständiger Aufsicht durch die 
Zoll- und Monopolbehörden.
Die gesetzlichen Bestimmungen zur Reifung von Grappa sind enthalten im Gesetz Nr. 1559 vom 07.12.1951 sowie 
im Präsidialdekret DPR Nr. 297 vom 16.07.1997, in der EG-Verordnung 110/2008 vom 25.01.2008 und im Ministerial-
dekret Nr. 5389 vom 01.08.2011.

---------

Als Präsident und gesetzlicher Vertreter der Brennerei Nonino Distillatori srl, mit Sitz in  Percoto di Pavia di Udine, 
und zwecks korrekter und genauer Verbraucherinformation 

erkläre 

ich hiermit eigenverantwortlich, dass das von mir vertretene Unternehmen, die für Grappa Invecchiata und Grappa 
Riserva geltenden Vorschriften ausnahmslos eingehalten hat. 

 Punkt 1

Ich erkläre hiermit, dass alle Grappas, Traubenbrände und die anderen Destillate, die von den Nonino Brennereien 
vermarktet werden, gänzlich von den Nonino Brennereien produziert werden.

 Punkt 2

Ich erkläre hiermit, dass alle NONINO Destillate, ohne Ausnahme, durch eine Destillation mit diskontinuierlichen 
Dampfbrennkolben mit 100% handwerklicher Methode gewonnen werden.

Punkt 3

Ich erkläre hiermit, dass jede Reifung der NONINO Grappas und Traubenbrände seit jeher in kleinen Holzfässern und 
Barriques in den Reifelagern (M.I.G. – Magazzini Invecchiamento Grappa) des Unternehmens vollzogen wird. Dies 
erfolgt unter Steuerkontrolle, das heißt unter Verschluss und ständiger Aufsicht der Reifelager durch die Zoll- und 
Monopolbehörden. Heute lagern in unseren Reifekellern 1960 kleine Fässer und Barriques aus verschiedenen Höl-
zern, darunter Eiche aus Nevers, Limousin und Grésigne, ehemalige Sherry-Fässer aus Eiche, Fässer aus Akazie, 
Wildkirsche und Esche. 

Punkt 4

Ich erkläre hiermit, dass NONINO Grappas und Traubenbrände mit der Bezeichnung “Invecchiata/o” und/oder “Riser-
va” einer Reifung in Barriques oder kleinen Fässern unterzogen wurden (wie auf der Verpackung angegeben) und mit 
0% Zuckerkulör abgefüllt wurden.

Nonino Distillatori srl          Datum 19.10.2016
Der Präsident
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DeR MINISTeR FÜR LANDWIRTSCHAFT, 

FORSTeN uND AgRARPRODuKTe 

Dekret Nr. 747 vom 28.01.2016

Abänderung des Ministerialdekrets Nr. 5389 vom 1. August 2011 mit Bestimmungen zur  “Umsetzung des 
Art. 17 der Verordnung (EG) 110/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 2008 
zur Begriffsbestimmung, Bezeichnung, Aufmachung und Etikettierung von Spirituosen sowie zum Schutz 
geografischer Angaben für Spirituosen – Technische Unterlage für Grappa”

- eventuelle Reifung in Fässern, Bottichen und anderen Holzbehältern, die weder lackiert noch beschichtet sein 
dürfen, von mindestens zwölf Monaten unter Steuerkontrolle, in Betrieben im Inland. Normale Holzschutzverfah-
ren für die Behälter sind zulässig;

Bei der Aufmachung und Werbung sind die Begriffe “Vecchia” oder “Invecchiata” zulässig für Grappa mit einer 
Mindestreifezeit von 12 Monaten in Fässern, Bottichen und anderen Holzbehältern, die weder lackiert noch be-
schichtet sein dürfen, in Reifelagern unter Steuerkontrolle. Überdies sind die Begriffe “Riserva oder “Stravecchia” 
für Grappa mit einer Mindestreifezeit von 18 Monaten zulässig. Die Reifungsdauer kann angegeben werden, 
entweder in Monaten und in Jahren, oder nur in Monaten. 
Unbeschadet der oben angeführten Bestimmungen zur Reifung kann zur korrekten Information des Verbrau-
chers auch die Art des Holzbehälters angegeben werden (z. B. Barrique, Caratello, Tonneau usw.), auch durch 
Verwendung von Adjektiven. Allerdings muss der Grappa in diesem Fall mindestens die Hälfte der für seine 
Kategorie (Invecchiata, Riserva) vorgesehenen Mindestreifezeit in dieser Art von Holzbehälter verblieben sein.  
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